
 

 

 

GEBÜHRENORDNUNG 

für den Pfarrfriedhof Reisenberg 

 

Diese Gebührenordnung ist untrennbarer Teil der Friedhofsordnung der Pfarre Reisenberg. Die Gebühren wurden mit Beschluss vom  
6. 11. 2018 des Vermögensverwaltungsrates für den Pfarrfriedhof der Pfarre Reisenberg festgelegt. 

 
 

FRIEDHOFSGEBÜHREN 

 
 
Grabnutzungsgebühr für 10 Jahre (im Voraus zu bezahlen) 
 
Einfachgrab                                                   €    330,00 
Einfachgrab mit Deckel                               €    390,00 
Doppelgrab                                                   €    520,00 
Doppelgrab mit Deckel                               €    590,00 
Urnengrab                                                     €    130,00 
Gruft (zur Bestattung bis zu 9 Särgen)     € 1.300,00 
 
Die Grabnutzungsgebühr bezieht sich lediglich auf die Einräumung der Benützungsrechte und beinhaltet nicht 
die Herstellungskosten.  
Beim Erwerb einer Grabstelle am neuen Teil des Friedhofs werden die Kosten für Betonierarbeiten (Einfassung) 
in der Höhe von € 993,00 als Einmalerlag eingehoben und an die Gemeinde Reisenberg für die Vorfinanzierung 
überwiesen. 
 
 

 

Kontakt Friedhofsverwaltung: 

Pfarrkanzlei Reisenberg, Florianigasse 1 

Mail: pfarre.reisenberg@aon.at 
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